
 

 

Rubrik: Bekanntmachungen nach Handelsregisterverordnung 
Unterrubrik: Verfügung 
Publikationsdatum: SHAB 21.10.2022 
Meldungsnummer: BH07-0000003403 
 

Publizierende Stelle 
Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft, Domplatz 13, 4144 Arlesheim

Verfügung nach Art. 938 OR, Handelsregisteramt 
des Kantons Basel-Landschaft

Betroffene Organisation:  
Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft 
CHE-360.228.198 
Domplatz 13 
4144 Arlesheim 

Ausgangslage:  
1. Die nachfolgend aufgeführten Einzelunternehmen entsprechen den Tatsachen oder 
der Rechtslage nicht oder nicht mehr und werden von Amtes wegen erloschen: 

- REGENASS HAUSTECHNIK (CHE-453.287.902), in Muttenz 
- Josef Zindel Texte (CHE-109.410.184), in Blauen 
- inpunkt, Marco Bieglin-Besserer (CHE-384.128.009), in Reinach BL 

2. Mit Publikation vom 31.08.2022 sind die Inhaber aufgefordert worden, innert 
angesetzter Frist die Löschung der Einzelunternehmen im Handelsregister anzumelden, 
andernfalls die amtliche Löschung der betreffenden Einzelunternehmen im 
Handelsregister verfügt würde. 

3. Die Frist ist unbenutzt abgelaufen. 

Verfügung:  
1. Die aufgeführten Einzelunternehmen werden von Amtes wegen gelöscht. 
2. Es werden keine Gebühren erhoben.  
3. Eine Ordnungsbusse gemäss Artikel 940 OR entfällt. 
4. Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 942 OR innert 30 Tagen, vom Empfang an 
gerechnet, beim Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft, Bahnhofstrasse 16, 4410 
Liestal, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift hat einen Antrag und 
dessen Begründung zu enthalten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder 
genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und 
soweit möglich beizulegen. 



Verfügende Stelle:  
Handelsregisteramt des Kantons Basel-Landschaft 
Domplatz 13  
4144 Arlesheim 

Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 21.11.2022 

Kontaktstelle:  
Kantonsgericht des Kantons Basel-Landschaft 
Bahnhofstrasse 16 
4410 Liestal
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